
Satzung 
zur Änderung der Satzung 

der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 
über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 

der Volkshochschule Annweiler am Trifels vom 31. März 1995 
 

vom 18. November 1996 
 

 

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), des § 2 Abs. 1 

und der §§ 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 

hiermit bekanntgemacht wird: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

1. Die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels erhebt zur Deckung der Kosten, 

die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Volkshochschule Annweiler am Trifels 

entstehen, Benutzungsgebühren nach dieser Satzung. 

2. Für Studienreisen gelten besondere Reise-Geschäftsbedingungen. 

 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist der Teilnehmer an Veranstaltungen, bei Minderjährigen deren gesetzliche 

Vertreter. 

 

 

§ 3 
Gebührenpflicht 

 

1. Bei Einzelveranstaltungen entsteht die Gebührenpflicht mit deren Beginn und endet mit 

deren Ablauf. 

2. Bei Kursen und einsemestrigen Lehrgängen entsteht grundsätzlich die Gebührenpflicht mit 

der Anmeldung bzw. Teilnahme und endet mit deren Ablauf. Die Gebührenpflicht endet 

auch, wenn der Teilnehmer bis zur 2. Veranstaltung bei der Geschäftsstelle gekündigt hat. 

Bei einsemestrigen Lehrgängen ist eine schriftliche Kündigung erforderlich. Eine 

Kündigung ist bei Kursen mit begrenzter Teilnehmerzahl bzw. weniger als acht 

Veranstaltungen ausgeschlossen. 

3. Bei längerfristigen Bildungsmaßnahmen über mehrere Semester entsteht die 

Gebührenpflicht mit der Anmeldung und endet in der Regel mit deren Abschluss. Die 

Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Semesters, wenn sechs Wochen vor dessen 

Ablauf die begründete (z. B. längere Krankheit) Beendigung der Teilnahme schriftlich 

angezeigt wird. 

 

§ 4 
Gebühren 

 

1. Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Volkshochschule Annweiler am Trifels 

betragen für  
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a) Einzelvorträge 3,00 DM pro Veranstaltung. 

b) Kurse, Lehrgänge und längerfristige Bildungsmaßnahmen über mehrere Semester je 

nach Aufwand 2,00 DM bis 5,00 DM pro Unterrichtsstunde. 

 

2. Entstehen der Volkshochschule für die in § 2 Abs. 2 der Satzung der Verbandsgemeinde 

Annweiler am Trifels für die Volkshochschule Annweiler am Trifels genannten 

Veranstaltungen durch besondere Umstände (Anzahl der Teilnehmer, Honorare usw.) 

besonders hohe Ausgaben, kann die VHS höhere Gebühren erheben, die nach den 

entstehenden Kosten im Einzelfall berechnet werden. Bei Einzelveranstaltungen wird die 

errechnete Gebühr vorher, ansonsten unverzüglich den Teilnehmern mitgeteilt. 

3. Für die Studienfahrten und -reisen werden die Gebühren nach dem Prinzip der 

Kostendeckung festgesetzt. Zusätzlich wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 % der 

Gesamtkosten erhoben. Satz 1 gilt entsprechend für Ausstellungs-, Museumsbesuche u. ä. 

Veranstaltungen. 

4. Für zusätzliche Leistungen der Volkshochschule (Ausgaben von Werkmaterial, Geräte u. ä.) 

werden Zuschläge zu den Gebühren auf Grundlage der der Volkshochschule entstehenden 

Kosten erhoben. 

 

§ 5 
Fälligkeit 

 

1. Die Gebühren für Einzelveranstaltungen sind vor deren Beginn fällig und werden bar 

erhoben. 

2. Die Gebühren für Kurse, Lehrgänge und längerfristige Bildungsmaßnahmen werden mit 

deren Beginn bzw. zu Beginn eines jeden Semesters fällig und werden mit 

Gebührenbescheid von der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels - 

Volkshochschule - festgesetzt. 

 

§ 6 
Ermäßigung und Befreiung von Teilnehmergebühren 

 

1. Die zu entrichtenden Teilnehmergebühren ermäßigen sich um 25 % wenn der Teilnehmer 

Schüler, Student, Auszubildender, Wehr- oder Ersatzdienstpflichtiger bzw. arbeitslos ist. 

2. Auf Antrag kann der Leiter der VHS Annweiler am Trifels bei Vorliegen einer besonderen 

Härte die Gebühren ermäßigen bzw. den Teilnehmer von der Gebührenpflicht befreien. 

 

§ 7 
Gebührenerstattung 

 
Die Gebühr wird nicht erhoben bzw. wird erstattet: 

 

a) wenn eine angekündigte Veranstaltung von Seiten des Veranstalters abgesagt werden 

muss, 

b) wenn sich ein Teilnehmer vor dem 2. Veranstaltungstag bei der Geschäftsstelle 

abmeldet, 

c) anteilig, wenn mindestens 1/4 der vorgesehenen Veranstaltung ausfällt oder wenn sich 

in der ersten Hälfte des Arbeitsabschnittes ergibt, dass ein Teilnehmer aus von ihm nicht 

zu vertretenden Umständen (insbesondere längere Krankheit) nicht in der Lage ist, 

weiter an der Veranstaltung teilzunehmen. 
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Bei Veranstaltungen, bei denen die Volkshochschule lediglich als Vermittler handelt, 

ist bei Rücktritt eines Teilnehmers derjenige Betrag zu erheben bzw. von der 

eingezahlten Teilnehmergebühr einzubehalten, der der Volkshochschule für den 

zurückgetretenen Teilnehmer in Rechnung gestellt wird zuzüglich einer 

Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 %, 

 

d) für Studienreisen gelten die Bestimmungen der Reise-Geschäftsbedingungen. 

 

§ 8 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

76855 Annweiler am Trifels,  

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 

Ausgefertigt: 

 

 

 

Lehnberger 

Bürgermeister 


